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Ur. 8. -- XIX. Iahrga»rg. 15. April 1S11.

vas Kote Krem
Schweizerische Halbmonaksschrifl

für

Samariterwesen, Krankenpflege und Volksgesundheitspflege.
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Internationaler Kreiz-Vettbenerb vom Koten tireui.

i.

Um den Bestrebungen, das Los der Ver-
Mundeten und Kranken auf dem Schlachtfelde
und im Etappengebiet zu verbessern, einen

dauernden Anreiz zu sichern, 'stiftete die Pro-
tektorin des Russischen Noten Kreuzes, I. M.
die Kaiserin Maria Feodorowna, im

Jahre 1902 anläßlich der Internationalen
Roten Kreuz-Konferenz in Petersburg den

„Kaiserin Maria Feodorowna-Fonds".
Die Zinsen des 100,000 Rubel betragenden

Stiftungskapitals sollen zu Preisen Vcrwen-
dung findeil, die den Urhebern von Erfindungen
alle fünf Jahre bei Gelegenheit der Jitter-
nationalen Roten Kreuz-Konferenzen zuer-
kannt werden.

Die im Jahre 1902 allgemein aufgestellten
Statuten der Stiftung sind auf Grund der.

Erfahrungen der ersten Preiskonkurrenz, die

in London im Jahre 1007 stattfand, ansge-
staltet und neuerdings den Zentralkomitees
aller an der Genfer Konvention beteiligteil

Länder mitgeteilt worden. Sie haben nach-

stehenden Wortlaut:

Ztcitutsn des ?litsrlicitiol?àn ronds vom
Koten kreu?

-, Kaiserin Maria rsodorowna

1. Der Internationale Fonds vom Roten

Kreuz „Kaiserin Maria Feodorowna" ist ge-

gründet worden zum Zweck der Zuerkennung

voil Preisen an Urheber der besten Erfindungen,
welche die Leiden der kranken und verwundeteil

Soldaten zu erleichtern imstande sind.

2. Das Gründungskapital des Fonds be-

steht aus 100,000 Rubel, welche die Kaiserin

Maria Feodorowna, die erhabene Protektorin
des Russischen Roten Kreuzes, für diesen Zweck

zu bestimmen geruht hat.
.9. Das Gründnngskapital bleibt unan-

greifbar.
1. Die Zinseil des Gründnngskapitals sind

bestimmt für die Zuerkennung von Preisen

an die Urheber der besten Erfindungen, welche

betreffen: das Aufsuchen und die Rettung der
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Verwundeten und Kranken auf dein Schlacht-
feld, die Hülfsmittel für ihren schnellsten und

schmerzlosesten Transport zu den nächsten

ärztlichen Hülfsstellen und ihren Rücktrans-

port, ebenso allgemein die besten Einrichtungen
und Verfahren zur Verwundeten und Kranken-

hülfe ans dem Schlachtfeld und im Rücken

der Armeen.

ü. Die Verwahrung und Verwaltung des

Fonds obliegen der Gencraldirektion der

Russischen Gesellschaft vom Roten Kreuz.
li. Der Zeitpunkt der Verteilung der Preise,

ihre Bestimmung sin Grenzen der unter Ziffer 4

erwähnten Zwecke), die Zahl und Höhe der

Preise, sowie die weiteren Einzelheiten des Wett-
bewerbes werden von jeder Internationalen
Roten Kreuz-Konferenz für die darauffolgende
festgesetzt. Der Zwischenraum zwischen zwei

aufeinanderfolgenden Preisverteilungen soll

nicht weniger als fünf Jahre betragen.
7. Zugelassen zu dem Wettbewerb sind nur

neue Erfindungen, d. h. solche, deren Be-

schreibungen nicht vor dem Wettbewerb ver-

öffentlicht worden sind, welcher demjenigen

vorausgeht, dem die Erfindung vorgelegt wird.
kü Der Vorzug bei der Preisverteilung

wird denjenigen Erfindungen zugesprochen,

welche die größte praktische Bedeutung haben,

und deren Nützlichkeit beim Wettbewerb auf
die sinnfälligste Art durch ausgestellte Modelle
bewiesen wird.

ü. Die Erfindungen werden zur Preisbe-
Werbung nur durch Vermittlung der Zentral-
kvmitees vom Roten Kreuz zugelassen und

die Zulassung oder Ablclwnng einer Erfindung
liegt diesen Komitees ob. Alle entstehenden

Kosten geben zu Lasten desjenigen, der die

Erfindung vorlegt, bezw. des zuständigen

Komitees, je nach Vereinbarung zwischen

beiden.

1». Im Falle, daß mit dem Wettbewerb

in derselben Stadt eine Ausstellung des Roten

Kreuzes stattfindet, sind die um den Preis
konkurrierenden Erfindungen ans Kosten der

Erfinder oder der Stellen, welche die Er-

sindungcn vorlegen, so auszustellen, daß die

Gegenstände eine besondere Gruppe darstellen.
11. Die Zuerteilung der Preise erfolgt

durch ein besonderes internationales Preis-
gerächt, welchem acht Mitglieder angehören.

Zlvei davon sind als stündige Mitglieder zu

wählen lind zwar eines von der General-
direktion der Russischen Gesellschaft und eines

vom Internationalen Komitee des Roten

Kreuzes. Die übrigen sechs Mitglieder werden

von den Zentralkomitees der übrigen Staaten

gewählt.
12. Die VII. Internationale Rot-Kreuz-

Koufereuz hat sechs Zentralkomitees bestimmt,
deren Vertreter bei der ersten Preisverteilung
im Jahre lW7 am Preisgericht beteiligt
waren. Um künftig allen Zentralkomitees nach

einander die Vertretung in die Jury jbei der

neuen Konferenz) zu ermöglichen, sollen von
den Komitees, deren Vertreter an der letzten

Preisvertcilnng teilgenommen haben, zwei

ausgelost werden, welche nach der Wahl der

Konferenz durch zwei andere Komitees zu
ersetzen sind. Das Preisgericht wählt selbst

seinen Präsidenten, welcher die Arbeiten des

Preisgerichtes leitet und nach deren Abschluß
alle Beschlüsse und Akten des Preisgerichts,
sowie Pläne ünd Beschreibungen, die ihm

vorgelegt worden sind, der Gencraldirektion
der Russischen Gesellschaft vom Roten Kreuz

zustellt, die ihrerseits die Diplome und die

Preise aushändigt.
lü. Die verfügbaren Beträge des Fonds

sind allein bestimmt für die Preisvcrteilnng
und für die Kosten, die in unmittelbarem

Zusammenhang mit den Arbeiten des Preis-
geeichtes stehen, also für Geldüberschreibung,

Anfertigung der Diplome n. s. w. Die Trans-
portkosten für die beim Wettbewerb vvrge-
führten Gegenstände, die Kosten für ihre Ver-
Wahrung, für ihre Aufstellung ll. s. w., ebenso

wie alle anderen Kosten, welche nicht in un-
mittelbarem Zusammenhang mit den Arbeiten
des Preisgerichts stehen, gehen nicht zu Lasten

des Fonds.
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14. Wenn der Wettbewerb nicht ein voll-
stündig befriedigendes Ergebnis hat, so Hot

dos Preisgericht dos Recht, nicht die gonze,

für die Preisvertcilung verfügbare Stimme

zn verteilen. Der nicht verteilte Ueberschnß

dient zur Vermehrung der Zahl und der

Höhe der Preise, die beim folgenden Wett-
bewerb zuzuerkennen sind.

15. Die Zentralkomitees vom Roten Kreuz

sollen gehalten sein, ihrerseits alle nötigen

Ctnciz vom
Non I)r. Hugo B

lieber Wert und Unwert der in den Apo-
theken vorhandenen Heilmittel, der Drogen
und Arzneien, ist schon viel gestritten worden;
leichter Humor und bittere Satire haben, so

wie sie gerne den Aerztestand sich zur Ziel-
scheide dienen lassen, auch den Apotheker nicht

verschont. Auf der einen Seite gab es stets

und gibt es noch heute eine große Zahl von

Menschen, die in allen Krankheitsfällen die

„Arznei" als das wesentlichste Moment der

Behandlung auffassen, und die nicht zufrieden
sind, wenn sie nicht ihre Tropfen oder ihre

Pulverschächtelchen verordnet bekommen; auf
der anderen Seite aber ist in den letzten

Jahrzehnten, dank der rührigen Agitation der

Naturheilvereine, in manchen Kreisen unseres

Volkes eine ebenso lebhafte und leidenschaft-

liche Abneigung gegen das „Arzneischlucken"

eingetreten, man schwärint für eine „natnr-
gemäße" Heilweise lind wirft Aerzten und

Apothekern mehr oder weniger verblümt vor,
daß sie mit ihren Arzneien das Volk vergiften!
Wenn irgendwo, so ist hier der Satz berechtigt,

daß die Wahrheit in der Mitte liegt. Sicher
ist das eine: die wichtigsten und wirksamsten

Heilmittel sind nicht allein in der Apotheke

zu finden, sie liegen auch in den wunderbaren

Vorrichtungen des menschlichen Körpers : die

natürliche Heilnngstendenz des Körpers, die

Maßnahmen zu treffen, um dem Wettbewerb

und seinen Zielen die größtmöglichste Ver-

breitung in der Oeffentlichkeit zu verschaffen.

16. Aenderungen in der Zweckbestimmung
des Fonds oder in den Bestimmungen der

vorliegenden Statuten bedürfen des Beschlusses

der Rot-Kreuz-Konferenzen mit vorheriger

Zustimmung der erhabenen Protektorin der

Russischen Gesellschaft vom Roten Kreuz.

(Schluß folgt.)

Morpkîuin.
rtsch in Heidelbcrg.

freilich je nach Alter, Art der Krankheit und

nach der einzelnen Individualität enorm ver-

schieden ist, stellt in der Mehrzahl der Fälle
eine wesentliche Quelle und den Hauptfaktor
der Gesundheitsmöglichkeit dar. Aufgabe der

ärztlichen Kunst ist es nun, diese natürlichen

Heilkräfte in jeder Art zu fördern, und zwar
ebenso sehr negativ durch Hinwegräumung aller

Hindernisse, als positiv durch tatkräftige Unter-

stützung. Daß unter diesem Gesichtspunkt die zur
diätetisch-physikalischen Therapie (das ist Natur-

Heilkunde) gehörigen Mittel einen bevorzugten

Platz einnehmen, wird wohl allgemein aner-

konnt. Anderseits ist aber nicht zu vergessen,

daß auch die chemische Küche und das Pflanzen-

reich uns eine stattliche Reihe nützlicher und

wertvoller Arzneistoffe darbieten, die man

nicht grundsätzlich verschmähen darf, ohne sich

dem Vorwurfe törichter und tadelnswerter

Prinzipienreiterei auszusetzen.

Eines der wichtigsten Medikamente nun,

eines derjenigen, ohne die wohl wenig Aerzte

ihre Kunst ausüben möchten, ist das Mor-
phium; wir wollen es etwas näher betrachten.

Die Muttersubstanz des Morphiums ist

das aus den unreifen Samenkapseln der Mohn-
pflanzen gewonnene Opium; ans diesem wird

das von Sertürner, Apotheker in Einbeck, 1805

entdeckte Morphium isoliert, das in Form
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